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1649 August 25 . , Abtei Wettingen A

SCHREIBEN VON ABT BERNHARD[KELLER] AN ALT AMMANN[UND DERZEI¬
TIGEN STADT- UND AMTS]RAT HPTM. BEAT II . ZURLAUBEN,
ZUG

"Weilen Nun der Herr ( wie ich dan genuegsamen Bericht empfangen)

[ - als Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug - ] sein Bestes (nit

alein an gehaltner Tagleistung [ d . h . an der am 4 . Juli 1649 begonnenen

Jahrrechnung ] Zue Baden 1 , sondern auch [ an der Tagsatzung der V kath.
Orte vom 18 . /19 . August 1649 ] Zue Lucern ^ ) gethan wegen Herren Legaten
[Nuntius Francesco Boccapaduli , der die Rechtmässigkeit der Wahl von

Abt Bernhard Keller anzweifelte ] , als Welcher etwelche unser habenden
gewahrsamenen , zue widersehende Sachen Pretendiert , da ich mich anders

nit versechen , dan das er Nun mehr ablassen solte , deme aber entgegen,

habe ich von Lucern [ - Abt Keller war Bürger von dort - ] widerum fri¬

schen Bericht , das hochgedacht Jr Fr . Gn . [ d . h . der Nuntius ] sein ge¬
faste meynung vortzuesezen begert , als welle der Herr nachmahlen

freündtlich ersuocht - und gepeten sein , mein - und meynes anbevohlnen

Gottshauses halber Vehrners , in diserm und andern geschäfften sein be¬

stes Zethuon , und das mitel zesein , das . . . Herr Legat mich in seynem
ungegrünten Vorhaben mit Ruohen lasse , und wir bey unsern Privilegien
von Babstl . H[ eiligkeit - gegenwertig Papst Innozenz X. ] und Römischen

Keisern [ - gegenwärtig Ferdinand III . - ] ertheilt , geschirmbt verblei¬

ben . Welches ich umb den Herrn zue Erster gelegenheit , Würkhlich mit

gueter Satisfaction beschulden wil . Wie der Herr von Herrn [ alt]
Landtvogt [ der Freien Aemter , und derzeitigen Zuger Stadt - und Amtsrat
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sagtem gueth zu Bremgarten syne restanz , so Jme sein H . Vatter sei.

bis dato schuldig verpliben , namblich . . . [ 182 ] guldin und . . . [ 3]
Schilling auch bezalt werden.

Betreffendt den H . [ alt ] Landtvogt [ von Baden ] und [ Garde ] hauptmann

Heinrich [ II . Zurlauben ] siner mit seinem H . Vatteren sei . gethonen
Rechnung halben , plibt Er bis dato schuldig . . . [ 572 ] guldin über die
verrechnete heimsteür usen , und soll dise posten fürhin dein Zins tra¬
gen , luth H . Vatters sei . leisten Willens ^ .

Der [Aeussere - ] * Hoff alhie sambt dem underen Huss und demselben gar¬
ten undt umbglend , so H . Vatter sei . [ 1629 ] darzu kaufft , so dann die

grosse riedmatten , darinnen die scheür stehet , und der garten unden

bim [ Zuger ] see , wirdt dem H . [ Garde ] leütenant Conradt [ IV . Zurlauben]
überlassen ; dargegen Er . . . [ 3 ' 500 ] guldin ushingeben , und seines Heü-
rathguets [ - Konrad IV . Zurlauben heiratete nie - ] , Vortels und Hoch-
zith Kostens wegen khein forderung und ansprach mehr haben solle , luth
H . Vatters sei . letsten Willens.

Jm fahl syne H . Brüeder oder schwesteren ^ eins oder mehr abgestorben,
und Er H . Leütenant ohne lyberben auch von Gott von hinnen beruefft

wurde [ - was dann 1682 der Fall sein sollte - ] , ist sein will und Vor¬

behalt , dass gemelter syner geschwüsterten Kinder , Jrer eiteren todt

nützit zuentgelten haben sollend seine Verlassenschafft gebührender
massen zugeniessen . So aber er anders könfftiger Zith vermachen wolte,
entweders durch ein testament ^ oder Authentisches schreiben seines

letsten Willens , obiger Vorbehalt uffghebt , und synes gueths Herr und
meister sein solle.

So dann einem oder etlichen under gmeinen erben die usser grossmatten

könfftiger Zeith zutheilt wurde , solle ihnen die glegenheit zum sennen

im underen Huss zugebruchen Vorbehalten sein , so fehr er H . Leütenant

in solcher Zith , selbige selbsten nit vonnöten hete . Wann aber die

Matten in frömbde Handt verkaufft wurde , diser Vorbhalt auch uffghebt
und unkrefftig seye.

Wann dann der Allmechtige , die edle ehr und tugentriche frauw Euphemia
Honeggerin und allersitz frauw Mueter zu synen Göttlichen gnaden be-
rueffen wurde , ist Jr will und meinung , dass Jre fr . töchteren voruss

und allein vordannen nemmen sollen , namblich Jr Kettenen , ring , Klein¬
odien , arm - und halszierdt , gürtel undt anders derglichen , wie auch

Jre Zwo vergölte tischstitzen und alle Kleider etc . , das überige in
gemeine theilung khommen , und von Jren undt anderen gmeinen gueth des

Vortels halber witer niehmand ansprach haben solle , luth obgemelten
Herren sei . letsten Willens.

Zur Zügnus haben sich underschriben [ : ] "

Beat Jakob [ I . ] Zurlauben , Heinrich [ II . ] Zurlauben , Konrad [ IV . ] Zur¬

lauben , Kaspar Brandenberg [Witwer der Maria Magdalena Zurlauben ] ,



Jakob ] An der Mat [ t ] Vehrneren Bericht empffangen würdt , den ich hie-
mit Gottes gnädigem Schirm durch Mariae gethreiiwem Fürpit wol bevohlen
haben wil ".

1 ) s . EA VI 1 , 6 (Nr . 10 ) , spez . 10 fff
2 ) s . ebenda 12 (Nr . 12 ) , spez . 12 a
3 ) s . auch AH 82/82

Original , mit Siegel - AH 92 , 91 - 94 - Seite 92 und 93 leer
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